
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Oldenburgische wöchentliche Anzeigen. 1749-1826
1776

15.4.1776 (No. 16)

urn:nbn:de:gbv:45:1-974621

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:45:1-974621


Nro . 16 .

Olden

wöchentliche

burgische

Anzeigen .

Montag , den 15 . April 1776 .

Verordnung .

Ihro Hochfürstl . Durchl . zc. zur Oldenburg -Delmenhorstischen Cammer Verordnete .

hun fund hiemit : Da nunmehro die Zeit herannahet , daß die hiesigen Fettweiden , und

übrigen Ländereien , wieder betrieben werden müssen ; die Hornviehseuche aber noch in

einzelnen Häusern und Dörfern verfpiret wird , folglich der Ankauf und das Umtreiben des

zum Beschlag des Landes nothwendigen Hornviehes zwar zu verstatten , mithin die desfällige

Verordnung vom 28sten Decbr . vorigen Jahrs in einigen Puncten abzudndern und zu erweis

tern , jedoch auch jugleich , so viel möglich , dahin zu sehen ist , daß gewinnsüchtige und unvors

fichtige Menschen die Seuche nicht verfchleppen , und die kaum davon befreieten Bogteyen
von neuen wieder anstecken : Als wird hieburch nachstehendes verordnet und vestgesetzet 1 . Sull

überhaupt der Ankauf und das Umtreiben des Hornviehes nur blos denjenigen erlaubet seyn ,

die solches für ihre eigene Haushaltung , und zum Beschlag ihres eigenthümlichen, oder gehens

erten landes brauchen , und wenigstens diesen Sommer durch , ohne es wieder zu veräussern ,

behalten wollen ; wogegen aller Handel und Umsatz der Auf käufer , welche nur in der Absicht

ich ankaufen , um solches an andere wieder zu verhandeln , hiemit bis weiter gänzlich unters
2 . Wegen des Einkaufs , und der Einfuhr des Hornviches aus

faget und verboten wird .

andern Ländern , bleibt es bey denjenigen , was desfalls in der bereits unter dem 13ten April

1772 . emanirten Verordnung festgeseket ist , und haben diejenigen , welche ausserhalb Landes

Hornvich ankaufen wollen , darüber zuforderst eine Cammer Concession auszunehmen , und ,

was in derselben , ratione der benzubringenden Pässe , den Umständen nach , vorgeschrieben

werden wird , zu gewärtigen . Wobey dann derjenige , der etwa den Auftrag hat , mit für

andere in der Fremde Hornvieh anzukaufen , seine Committenten entweder ben hiesiger Hoch

fürstl . Cammer zu sistiren , oder , auch die nachgehends §. 5. vorgeschriebene Amts Certificate

desfalls benzubringen hat . 3. Wer aber innerhalb Landes einiges Hornvich zu seinem eiges

nen Gebranche aufaufen will , muß solches zuvor dem Beamten seines Districts melden , und

vor felbigem eidlich versichern , daß er das anzukaufende Hornvieh für sich felbft zu gebraus

chen , auch vor künftigen Herbst nicht wieder zu veräussern gewillet sey. 4 . Diese eidliche

Versicherung müssen auch diejenigen von sich geben , die etwa ihr bendthigtes Hornvieh selbst

nicht ankaufen , und desfalls herum reifen wollen , sondern solches einem andern auffragen .

5 . Nach Abstattung obiger Eide , haben die Beamten , falls der Ankauf des Hornviehes inners

halb ihres Districts geschehen soll , sogleich die erforderlichen Amtspåsse , nach Vorschrift des

folgenden 6. und 7. phi zu ertheilen ; falls aber das Hornvich in einem andern Amts

Districte angekaufet wird , ift dem Ankäufer eine Conceffion , oder ein Certificat zu ertheilen ,

daß er zu seinem eigenen Gebrauch , oder wenn der Fall existiret , auch für seine zu benennende

Committenten , die nahmhaft zu machende Anzahl von Hoinvieh innerhalb Landes ankaufen ,

und mit verordnungemäßigen pässen einbringen könne . 6. Diese von den Beamten , in

deren District der Ankauf geschicht , ju ertheilende Paffe nun , mussen , in Ansehung des unge

feuchten Hornviches , dahin lauten : daß solches nach des Verkäufers eidlicher Erhärtung ,

Kinnen 12 Wochen bep keinem franken Hornvich , oder in ungefunden Ställen , oder Weiden ,



gewesen ; auch die Dorfschaft , worinn selbiges angekaufet , in einer Entfernung von einer
halben Stunde Gehens seit sechs Wochen gefund sey . 7. In Ansehung des durchgefeuchten
Hornviches aber , muß der Verkäufer eidlich bestärken : daß solches seines Wissens und Da
furhaltens , die Seuche würklich überstanden habes und binnen 6 Wochen bey feinem frans
fen Hornvieh gewesen sey , worauf , wann nur das Dorf , worinn ein solches Stück durchge
feuchtes Hornvich stehet , seit 8 Tagen gesund ist , der erforderliche Amtspaß ertheilet werden
fann . 8. Bey der Trift dieses Hornviehes , müssen alle Dörfer und Gegenden , welche noch
wirklich inficiret , oder nicht feit 6 Wochen gesund find , forgfältig vermieden werden ; und ist zu
dem Beamten , urch deren District das Bich gehet , die Gesundheit der Passage , unter den pås
fen zu attestiren . 9 . Diese Attestate sowohl , als die §. 5. angeordnete Concessiones , ertheilen
Die Beamten unentgeltlich , so wie selbige gleichfalls für die Abnahme der Eide , imgleiches
für die innerhalb ihrer Amts Districte zu ertheilende Passe , nichts zu fordern befugt seyn
follen . Für diejenigen Påsse aber , welche auf Hornvich , das aus einem Amts Districte in
einen andern gehet , gegeben werden , können , wenn solche nur auf drey , oder wenigere Stücke
Hornvieh lauten 12 Grote , wenn aber mehrere Stücke darinn befasset sind , 24 Grote genom
men werden , ohne jedoch für den , dem Verkäufer abzunehmenden Eid , besonders etwas zu
berechnen . 10 . Wer endlich dieser Verordnung in einem , oder den andern Puncte zuwider
handelt , soll nicht nur , den bereits emanirten , und hierinn nicht aufgehobenen Verordnun
gen gemäß , mit harter Gefängniß , oder , dem Befinden nach , mit Zuchthaus Strafe beleget ,
sondern auch insonderheit dasjenige Hornvich , womit , dem iften spho entgegen , ein verbo
tener Handel und limfak getrieben wird , unabbittlich confifciret , und der halbe Werth des
felben dem Angeber , mit Verschweigung seines Namens , ausgezahlet werden . Wornach
sich jedermann zu achten und für Schaden zu hüten hat

Urkundlich unter dem zur hiesigen Hochfhrfil . Cammer verodneten Infiegel .
Oldenburg aus der Cammer , den 9ten April 1776 .

von Hendorff . Schmidt von Hunrichs .

(L. S.)C.

Ahlers . Schumacher . Bolken .

I . Gerichtl . Proclam . und Publicat .
Römer .

1) Da die Hornviehseuche in einigen hiesigen Gegenden noch hin und wieder in einzel
nen Dorfschaften und Häusern anhalt : sowird hiedurch öffentlich bekannt gemacht ,
daß das den 22 sten d. M . , zu Delmenhorst und den 23ften e. m . biefelbst einfal
lende magere Biehmarkt , für diesmal nicht gehalten werden , sondern eingehen solle .

Oldenburg aus der Cammer , den 9ten April 1776 .
von Hendorff . Bolken .

Romer .
2 ) Es hat Anthon Franz Krüger , zu Edeweg , seinen Antheil an des Eplert Dierks

Krügers Concurs Gut , nämlich den halben Garten , an Johann Oltmanns
hinwiederum verkauft .

Die Angabe ist den 6. May a. c. , beym Hochf . Neuenburgischen Landgerichte .
3 ) Johann Detken , Köther zu Halstrup , ist gesonnen , einen kleinen Ramp bey seinem

Hause belegen von zwey Lonnen Saat groß und einen kleinen Garten , am zten
May , in Rabben Krughause , verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den 1. May a. c. , beym Hochf Neuenburgischen Landgerichte .
4 ) Diert von Campen , Hausmann zur holle , hat von der aus Gerd Lammers Concurs

gelöseten Bau den sich von der Heyde bis an die sogenannte Wettering erfireckenden
Antheil mit Haus und Hof , sedann den zu der Lammerschen Bau gehörigen ,
zum Buttel zwischen Claus von Campen und Gerd Meyers Lande belegenen Kamp ,
an Wichmann Munderloh verkauft .

Die Angabe ist den 14ten May a . c. , beym hiesigen Hochfürfil . Landgerichte .
1 ) Der Herr von Greiffencrans , ist gewillet , nachstehende Ländereyen , als auf dem

Deedesdorfer Felde 7 Jack die beyden kleinen Hämme bey der Kabs Helmer , 6Jick
die Fledde auf dem Oldendorfer Felde & Juck Meyers Hamm , 7 Jück Hüllen
Hamm , 6 Juck Hell Pforte , s Jick Orthamm , Jück die Placken , 6 Juck
Gehr Hamm , 12 Jück die beyden schwarzen Ochsen Hämme , 10 Jück Osterhamm ;
auf dem Bütteler Felde 13 Juck die Karensche , 10 Jück die Karensche ; im Schwie .
genfelde , Juck ; bey der Spechje s Jück die Mooncke , des 2sfien May a. c. ,
in weyl . Bolle fangen Hause , zu Deedesdorf , verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den zosten May a . c . , beym Hochf . Landwůbrder Amtsgerichte .



6 ) Wann an den Kloster Blankenburgischen Gebäuden einige Separationes vorgenom
men , die Lieferung der dazu erforderlichen Materialien , als cichen und dannen
Holz , auch Maners und Kieselsteinen , imgleichen einige Tonnen Muschel Ralf ,
ausgedungen werden sollen ; und dazu Terminus auf den 19ten dieses Monats ,
als den Freytag nach dem Sonntage Quasimodogeniti angesezet worden :
Fönnen diejenigen , welche die Lieferung der obgedachten Materialien , anzunehmen
Lust haben , sich am bemeldten Lage , des Nachmittags um drey Uhr , auf der
Klosterstube hieselbst einfinden , die Conditiones vernehmen , und sodann nach
Gefallen fordern ; auch den Bestick bey dem Receptor , Canzellisten Erdmann ,
vorher einsehen .

Oldenburg , den 6ten April 1776 .
Verordnete Obervorsichere des Klosters Blankenburg .

von Warendorff . Bolters .
* ) In Convocations Sachen des Herrn Cammerherrn von Johnn , zu Delmenhorf ,

ist Terminus zu Anhörung rechtlichen Erkänntnisses auf den 27ften dieses angeseket .
Decretum in Commiffione , den 11ten April 1776 ,

Wolters . von Berger .
$ ) Es wird hiemit bekannt gemacht , daß auf hiesigen Rathhause am 18ten dieses Monats April , Vormittags , einige eichene poste mindeftfordernd ausgedungen , auch

einige Parthey altes Eisenzeug meistbietend , verkauft werden solle .
Oldenburg Euria , den 11ten April 1776 .

Beller eigen ,
Burster

Rigaischer Recken
Archangelscher

Surfter

Wurster Saatgårsten

Bürgermeister und Rath hieselbst .

Oldenburger Getraide Preise .

Wintergärften

Jeverischer Wintergårsten

90 Rthlr . Ed' or . Jeveris . Sommergårften
Butjad . Wintergarsten 50102

Sommer
Haber , weiffer Grüßhab .

44

Rthlr . 2d ' or

20 Futter dits
fchwarzer

= Butjad . Bohner ,
Jeverische

J . D . Olbt .

II . Privatsachen .
1 ) Dibbe Cordes , zur Fedderwarder Wurth , laffet mit gerichtlicher Erlaubniß den zoften

April , d . I . , in seinem Wohnhause , ein Hengstfüllen , drey milchende Kühe , wovon
eine durchgefeucht , eine durchgefeuchte guste Kub , zwey güste Starken , zwey Ochsens
Rinder , wovon eins durchgefeucht , ein durchgeseuchtes Kuhrind , drey Bullenkål .
ber , 20 Schaafe mit Lammer , ein Rapsaats Segel , einige Tonnen Wintergårften
und graue Erbsen , öffentlich , meistbietend , durch den HerrnBerganterEli , verkaufen .

a ) Es låsset Otte Ostendorfs Wittwe , hiemit bekannt machen , daß sie ihres feel . Man
nes Nachlassenschaft , als dren durchgefeuchte junge milchende Kühe , ein durchge
feuchtes Kubrind und ein durchgefeuchtes Ochsenrind , zwey Schaafe , drey Betten ,
wen Kälber , wie auch etwas Zinnenzeug , auch allerhand Hausgeräth , imgleichen

eine halbe Laft Sommergårften , dffentlich , am 20sten April , durch den Herrn Vers
ganter Eli , verkaufen lassen wolle . Können sich also die Liebhaber am besagten
Tage , in ihrer Behausung , zu Hayenwärfe einfinden .

3 ) Weyland Gerd Folten Kinder Vormund , Friderich Kupfer will mit gerichtlicher Ers
laubniß seiner Pupillen Erbe nebft einer Ziegelen auch Schäferey , imgleichen 14 Juck
Land bey der Jade , auf einige Jahre , meistbietend verheuern , nichtweniger sämmt .
liche Mobilien und Moventien , nebst grünen Rocken verkaufen und die Kinder

wenigftfordernd in die Koft verdingen wozu Terminus am 22ften April , in Gerd
Folten Hause , zu Barghorn im Amte Raftede angesetzet .

4 ) Da das Tischler Amt in Erfahrung gebracht , daß einige Eingesessene der Meinung
find , als wenn der Tischler Gefell J . D . Portner wirklich Freymeister sey und frey
vor einem jeden Arbeiten könne diese Meinung aber ungegründet ist , und er viel .
mehr einen gerichtlichen Befehl längst erhalten sich aller Tischler Arbeit zu enthal .
ten . So dienet solches einem jeden zur Nachricht , damit sich niemand mit der
Unwissenbeit entfchuldigen könne wann das Amt klagbar werden muß .



5 ) Die Wittwe Fienen in Varel , verkauft Tarbäume und Buchsbäume zu Hecken , un
billige Preise .

6 ) Es haben die Vormünder vor weyl . Oltmann Helms Kinder , einige von ihrer Pupil
len Gelder auf Zinsen zu belegen . Liebhaber können solche gegen gute Versiche
rung bey dem Mitvormund Johann Hinrich Rosenbohm , zur Osternburg , in
Empfang bekommen .

7 ) Das von Egbert Ganns bewohnte , vor dem Eversten Thor belegene , vormalige Kayfers
sche Haus , nebst dahinter belegenem Garten auch Austrifts Gerechtigkeit auf der
Marsch haben des weyl . Herr Nathsverwandten Oeffings Erben , auf Maytag
anzutreten , zu verheuern . Liebhaber Belieben sich zu melden .

8 ) Das , des weyl . Hinrich Gerhard Hespen Erben , zuständige grosse Wohnhaus , auf
den äusersten Damm , so Berend Onnken im Heuer hat , imgleichen das , vor dies
fem Haufe überstehende , von dem Juden Selig Salomon heuerlich inne habende
fleine Haus cum Pertinentiis follen am 25ften April , d . J . , und zwar in dem
groffen Wohnhause , dffentlich verkaufet oder , wenn nicht hinlänglich geboten
wird , das grosse Wohnhaus von Michaelis dieses Jahrs an , auf einige Jahre vers
heuert werden .

9 ) In Herman Anthon Klehn , Hause werden verkauft feine Schreib und Concept Pa
piere , fein Siegelack , Brusselsche Carten , neue Catrienenpflaumen , Bamberger
Schwetschen , Brunellen , Sago , Evergrüße , Hirfegrüße , trockene Kirschen , Hanes
butten , feiner Pecco Thee , Copenh . Thee Boy , Martinicksche Caffebohnen , Schocco
lade , aufrichtig Hirschhorn , neure Corinten und Nofinen , englischen Melis , feinen
Puder , weissen und blauen Amidam condirte Orangen und Sucad , Canaster ,
St . Omeer und Tonka Toback , nebst allerhand feine Gewürz Waaren .

10 ) Demnach des Chriffian Hornemanns , in Waddens belegene Kötherey cum Pertis
nentiis , am zzften April , in Friederich Müllers Wirthshause , zu Waddens , auf
ein Jahr , von Maytag d. J . an , öffenlich durch den Herrn Berganter Eli , ver¬
heuert werden soll ; so wird solches hiedurch bekanndt gemacht .

11 ) Demnach die olim Faseliussche zu Eckwarden belegene Hofstelle mit 30 Jück Landes
und allen Pertinentien , am 26sten hujus , in Anthon Runless Haufe , zu Eckwarden ,
von Maytag a . c. an , auf drey Jahre , öffentlich , meistbietend durch den Herrn
Berganter Eli , verheuert werden soll ; so wird solches hiedurch bekannt gemacht .

12 ) Gerd Diederich Schwengels , zu Linsewege , hat 60 Stück Ochsen und zwey durchge
feuchte Kühe , so im vorigen Winter im Oldenbrock in Futterung gewesen , zu vers
kaufen .

13 ) Von Herrn Leydings in Hamburg herausgegebenen Allmanach für Kinder und junge
Leute , mit Kupfern , auf das 1776fie Jahr , sind bey mir Exemplare zu. 64 Grote
Courant , in Commißion zu haben . Schwarting .

14 ) Es hat sich allhier ein Operateur eingefunden , mit Namen Berend Ezechiel , aus
Brandenburg , welcher in feiner Kunst die Krähenaugen , oder sogenannten Zeich
Dornen , an den Füssen , mit der Wurzel , ohne die geringste Empfindung und
Schmerzen , herausnimmt , und den verwachsenen tiefen Nagel davon befrenet .
Auch hat er Mittel für den Frost an hånden und Füssen ; desgleichen für Zahn .
schmerzen und hohle Zähne ; für Warzen auf den Händen ; vertreibet die Wands
lause , und besit viele äusserliche Künfte . Auf Verlangen königl . Kriegs - und De
mainen Cammer in Magdeburg , auch Weftfrifischer Cammer zu Minden , nnd der
Universität zu Göffingen , hat er Proben seiner Geschicklichkeit abgelegt , und beweis
fet auch solches durch viele Attestata . Er logirt bey dem Gastwirth Wismann
auf der Achternfiraffe und bleibt nur 8 Tage hier .

2

15 ) Es will der Herr Canzelley Nath Bruns in Delmenhorst , als Gevollmächtigter Sr .
Grellenz des Herrn geheimen Maths von Heespen , das zum Neuenhoben belegene
adelich freye Gut Grünenhof , in ungefähr 100 Jück bestehend , überhaupt oder
Stückweise von bevorstehendem Maytag auf ein oder mehrere Jahre , am 26sten
dieses Monats April , in Johann Jacob Kopmanns Wirthshause , zum Oberteich ,
wiederum verheuern .

56 ) Bom den Neuenfelder Vorwerkslande , sind noch verschiedene Hämme ohnverheuert .
Diejenige , so noch einen oder andern Hamm davon heuern wollen , können sich in
Den nächsten 14 Tagen hieselbst melden und accordiren ,

Oldenburg , den 6ten April 1776 . Wardenburg .
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